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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Amtsblatt Nr. 33 vom 11.11.2020 kann im Bürgerservice-Zentrum des Landratsamtes von 
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr sowie bei den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu den dort jeweils üblichen Sprechzeiten eingesehen werden. 
Es ist auch im Internet (https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/) ab-
rufbar. Auszugsweise ist folgender Beitrag enthalten: 
 

 Vollzug des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernäh-
rung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (GDVG) und der 
Fischseuchenverordnung; 
Allgemeinverfügung zur Festlegung eines Sperrbezirks und eines Überwachungsgebiets 
zum Schutz gegen die infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN-Virus) – nicht exotische 
Fischseuche -“ 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Büro Landrat 
Pressestelle und Onlineredaktion 
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